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1. Lagebericht zur Situation der unmittelbaren und mittelbaren 

Beteiligungen der Gemeinde Oßling gemäß 

§ 99 Abs. 2 SächsGemO

Einführung:

Der erstellte Beteiligungsbericht der Gemeinde Oßling soll einen generellen Überblick über 

die wirtschaftliche Tätigkeit der Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an 

denen die Gemeinde Oßling unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie der Zweckverbände 

im Jahr 2024 vermitteln.

Die jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes in der vorliegenden Form ist gemäß § 99 

SächsGemO gesetzlich vorgeschrieben. Ebenfalls regelt § 99 SächsGemO den Umfang und 

Inhalt des Beteiligungsberichtes. Der vorliegende Bericht entspricht diesen gesetzlichen 

Vorgaben. 

Der Beteiligungsbericht ist von der Gemeinde zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Die 

Auslegung wird, wie gesetzlich vorgeschrieben, ortsüblich bekanntgemacht. 

Lagebericht:

Gemäß § 99 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SächsGemO hat die Gemeinde Oßling einen Gesamtlagebericht 

über die Lage aller Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, im 

abgelaufenen Geschäftsjahr und deren voraussichtliche weitere Entwicklung aufzustellen.

Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der Zweckverbände gemäß 

§ 99 Abs.2 Satz 3 SächsGemO befinden sich unter den die einzelnen Zweckverbände 

betreffenden Abschnitten.

Der Geschäftsverlauf der Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die 

Gemeinde unmittelbar und mittelbar beteiligt ist, verlief im Jahr 2024 im Wesentlichen 

entsprechend den schon im Beteiligungsbericht 2023 enthaltenen Prognosen.

Zuschüsse wurden von der Gemeinde Oßling an ihre unmittelbaren und mittelbaren 

Beteiligungen nicht gezahlt.

Es erfolgte eine Gewinnausschüttung an die Gemeinde Oßling in Höhe von 9,3 TEUR aus der 

Beteiligung der Gemeinde Oßling an der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der 

SachsenEnergie AG. Die Gesellschafterversammlung hatte am 19.11.2024 den 

Jahresabschluss 2023/2024 mit einem Jahresüberschuss von 13.916.759,64 � festgestellt. Auf 

dieser Grundlage wurde der Beschluss gefasst, am 29.11.2024 eine Bruttodividende von 0,40 

� je 1 � Geschäftsanteil auszuschütten.



Nachfolgend ist die wirtschaftliche Situation der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen 

der Gemeinde Oßling an Unternehmen des privaten Rechts im Jahr 2024 aus Sicht des 

Gesellschafters Gemeinde Oßling zusammengefasst.

2 Beteiligungen der Gemeinde Oßling im Überblick

2.1. Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Oßling

Gemeinde Oßling

KBO Kommunale 
Beteiligungsgesellschaft 

mbH an der Energie 
Sachsen Ost

SachsenEnergie AG

Wasser und Abwasser 
Zweckverband Lausitz

ewag kamenz Energie und 
Wasserversorgung 

Aktiengesellschaft Kamenz



2.2 Organigramm der Unternehmensbeteiligungen und 

Zweckverbandsmitgliedschaften der Gemeinde Oßling

Ver- und Entsorgung

KBO Kommunale 
Beteiligungsgesellschaft mbH an 

der SachsenEnergie AG

Stammkapital: 20.144.184 EUR

Anteil: 0,1373 %

Wasser und Abwasser 
Zweckverband Lausitz

Stimmenanteil: 3,70 %

Gesellschaften

Zweckverbände



2.3 Organigramm der unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Oßling

2.4 Organigramm der mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Oßling

Gemeinde Oßling

KBO Kommunale 
Beteiligungsgesellschaft mbH an der 

SachsenEnergie AG

Anteil: 0,1373 %

Wasser und Abwasser Zweckverband 
Lausitz

Stimmenanteil: 3,70 %

Gemeinde Oßling

KBO Kommunale 
Beteiligungsgesellschaft an der Energie 

Sachsen Ost 

SachsenEnergie AG

Anteil KBO: 16,47 %

Wasser und Abwasser Zweckverband 
Lausitz

ewag kamenz Energie und 
Wasserversorgung Aktiengesellschaft 

Kamenz

Anteil WAZL: 63,34 %

16,47 % 63,34 %



2.5 Organigramm der Mitgliedschaft der Gemeinde Oßling in 

Zweckverbänden

2.6 Organigramm der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der 

Zweckverbände, in denen die Gemeinde Oßling Mitglied ist

Gemeinde Oßling 

Wasser und Abwasser 
Zweckverband Lausitz

Wasser und Abwasser 

Zweckverband Lausitz

ewag kamenz Energie 
und 

Wasserversorgung 
Aktiengesellschaft 

Kamenz

63,34 %



3. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Gemeinde Oßling zu den Zweckverbänden und Unternehmen

Name des Eigenbetriebes, 

der Gesellschaft, des 

Zweckverbandes

Stammeinlage / Haftungskapital

Verlustabdeckungen und 

sonstige Zuschüsse aus 

dem Gemeindehaushalt

Gewinnabführung an 

die Gemeinde

Bürgschaften / 

sonstige 

Gewährleistungen 

der Gemeinde

Sonstige 

gewährte 

Vergünstigungen

Gesamt
Anteil der 

Gemeinde
Anteil 2023 2024 2023 2024 2024 2024

in TEUR in TEUR in % in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Ver- und Entsorgung

KBO Kommunale 

Beteiligungsgesellschaft 

mbH an der Energie 

Sachsen Ost 

20.144 27,7 0,1373 - - 11,1 9,3 - -

Wasser und Abwasser 

Zweckverband Lausitz
- - - - - - - - -



4. Einzeldarstellung der Unternehmen in Privatrechtsform

4.1 GmbH

4.1.1 Beteiligungsübersicht

Name: KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie 

Sachsen Ost

Sitz: Kirchstraße 5

01855 Sebnitz

Geschäftsadresse: Dresdner Straße 48

01844 Neustadt in Sachsen

Telefon: 03596 561240

Telefax: 03596 561241

E-Mail: kbo@kbo-online.de

Gründungsjahr: 1995

Die Gesellschaft wurde am 08. September 1995 unter der Firma 

�Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung 

Sachsen Ost mbH� gegründet. Die Gesellschaft wurde am 

12.03.1996 unter der HRB-Nr. 12833 am Amtsgericht Dresden 

eingetragen. Die Gesellschaft wurde in der 

Gesellschafterversammlung am 18.11.2008 in �KBO Kommunale 

Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost� 

umfirmiert. Die Eintragung am Amtsgericht Dresden erfolgte am 

03.12.2008.

Rechtsform: GmbH

Handelsregister: Amtsgericht Dresden, Abteilung B Nr. 12833

Ersteintragung: 12.03.1996

Letzte Änderung: 30.11.2017 (Änderung der Satzung, GV 

21.11.2017)

Stammkapital: 20.144.184,00 EUR

Anteil der Gemeinde: 27.650,00 EUR = 0,1373 %

mailto:gemeinde@ossling.net


Unternehmensgegenstand / Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere 

an der SachsenEnergie AG, und die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten, die sich aus der 

Beteiligung an dieser Gesellschaft ergeben sowie alle unmittelbar damit in Zusammenhang 

stehende Geschäfte, insbesondere die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und 

aktienrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter. Hierzu hat die Gesellschaft 

die Aufgaben,

1. in der Hauptversammlung der SachsenEnergie AG und � soweit gesetzlich zulässig � in 

deren Aufsichtsrat die Interessen ihrer Gesellschafter bestmöglich zu vertreten; dies 

betrifft insbesondere das Interesse der Gesellschafter an einer möglichst hohen und 

nachhaltigen Ausschüttung von Dividenden;

2. in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden;

3. die Interessen der Gesellschaftergesamtheit in allen Fragen der Versorgung gegenüber 

der SachsenEnergie AG, den staatlichen Stellen, gegenüber anderen Verbänden und 

gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten;

4. die Gesellschaftergesamtheit und im Ausnahmefall auch Dritte in allen Fragen der 

Versorgung zu beraten

4.1.2 Finanzbeziehungen

Darstellung der Finanzbeziehung zwischen Gemeinde und dem Unternehmen

Leistungen GmbH an die Gemeinde in EUR

Gewinnabführung 2024 9.309,75

Leistungen der Gemeinde an die GmbH

Verlustabdeckung -

Sonstige Zuschüsse -

übernommene Bürgschaften / sonstige Gewährleistungen -

Sonstige Vergünstigungen -



4.1.3 Organe

Geschäftsführung: Katrin Fischer

Aufsichtsrat: Frank Schöning, Bürgermeister der Gemeinde Kreischa 

(Aufsichtsratsvorsitzender)

Frank Peuker, Bürgermeister der Gemeinde Großschönau (Erster 

Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden)

Heiko Driesnack, Bürgermeister der Stadt Königsbrück (Zweiter 

Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden)

Willem Riecke, Bürgermeister der Stadt Herrnhut

Ralf Rother, Bürgermeister der Gemeinde Wilsdruff

Andrea Beger, Bürgermeisterin der Gemeinde Nünchritz

Dr. Sven Mißbach, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt 

Großenhain

Peter Mühle, Bürgermeister der Stadt Neustadt in Sachsen

Michaela Ritter, Bürgermeisterin der Stadt Radeburg

Stefan Schneider, Bürgermeister der Stadt Großröhrsdorf

Tobias Steiner, Bürgermeister der Gemeinde Oybin

Achim Wünsche, Bürgermeister der Gemeinde Schmölln- Putzkau

Gesellschafter: 147

Treugeber: 4

Gremien: Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

4.1.4 Sonstige Angaben

Abschlussprüfer: ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft Wuppertal

Mitarbeiter: Geschäftsführerin und 1 Angestellte

4.1.5 Beteiligungsbericht der KBO

nachfolgend beigefügt























































































































Anlage 1

1. Zweckverband

1.1. Beteiligungsübersicht

Name: Wasser und Abwasser Zweckverband Lausitz

Sitz: An den Stadtwerken 2

01917 Kamenz

Organe: Verbandsversammlung

Verbandsvorsitzende

Verbandsvorsitzender: Dietmar Koark BM Elsterheide

Stellvertreter: Heiko Driesnack BM Königsbrück

Hauptversammlung: 19 Mitgliedsgemeinden mit 81 Stimmen

Anteil der Gemeinde: 3 Stimmen

Gemäß § 6 Abs. 1 der Verbandssatzung werden die Verbandsmitglieder durch die 

Bürgermeister vertreten. Das Stimmenverhältnis bestimmt sich nach der Einwohnerzahl der 

Verbandsmitglieder; die Stimmenzahl der Verbandsmitglieder ist in § 6 Abs. 2 der 

Verbandssatzung festgelegt und beträgt 81 Stimmen. 

Unternehmensgegenstand / Unternehmenszweck

(1) Gemäß § 4 der Verbandssatzung des Wasser und Abwasser Zweckverbandes Lausitz 

vom 11.06.2024 obliegt dem Zweckverband nach § 4 Abs. 1 der Verbandssatzung die 

Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 Sächsisches 

Wassergesetz.

(2) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband 

übertragenen Aufgaben zu erfüllen und die notwendigen Befugnisse gehen auf den 

Zweckverband über.

(3) Der Zweckverband hat das Recht, anstelle der Verbandsmitglieder Satzungen und 

Verordnungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen.



(4) Der Zweckverband bedient sich zur Erfüllung der Aufgaben der ewag kamenz, Energie 

und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz, die das gesamte Trinkwassernetz 

im räumlichen Wirkungskreis des Zweckverbandes betreibt. Die 

Trinkwasserversorgungsanlagen stehen im Eigentum der ewag Kamenz oder im 

Eigentum des Zweckverbandes selbst. Sämtliche Trinkwasserversorgungsanlagen sind 

durch den Zweckverband als öffentliche Einrichtung der Wasserversorgung gewidmet.

Die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung durch die ewag kamenz, Energie und 

Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz, ist durch vertragliche Vereinbarung 

zwischen dieser und dem Zweckverband gewährleistet.

1.2 Finanzbeziehungen

Darstellung der Finanzbeziehung zwischen Gemeinde und dem Zweckverband

Leistungen des Zweckverbandes an die Gemeinde in EUR

Gewinnabführung 2023 -

Leistungen der Gemeinde an den Zweckverband

Verlustabdeckung -

Sonstige Zuschüsse -

übernommene Bürgschaften / sonstige Gewährleistungen -

Sonstige Vergünstigungen -

1.3 Beteiligungsbericht des Trinkwasserzweckverbandes �Kamenz�

Der Beteiligungsbericht zum 31.12.2024 des Wasser und Abwasser Zweckverbandes Lausitz 

ist nachfolgend beigefügt.





































































































DIGImeto GmbH & Co. KG, Dresden

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2024 

Grundlagen des Unternehmens 

Geschäftsmodell des Unternehmens  

Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende mit dem Schwerpunkt des 
Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) im Jahr 2016 wurde geregelt, dass der jeweilige Netzbetreiber 
als sogenannter grundzuständiger Messstellenbetreiber (gMSB) gemäß § 2 Ziff. 4 MsbG für den 
Messstellenbetrieb in seinem Netzgebiet zuständig ist, soweit und solange er seine Grundzustän-
digkeit nicht nach § 43 MsbG auf ein anderes Unternehmen übertragen hat. Durch das MsbG wird 
der gMSB zum Rollout moderner Messeinrichtungen (mME) und intelligenter Messsysteme (iMSys) 
verpflichtet und muss für die Erfüllung dieser neuen Aufgaben die bestehende Systemwelt um 
zentrale neue Funktionalitäten erweitern. 

Innerhalb der EnergieVerbund Dres , wurde 2018 eine eigene Ge-
sellschaft für die Wahrnehmung des grundzuständigen Messstellenbetriebes von modernen Mess-
einrichtungen und intelligenten Messsystemen gegründet. Die DIGImeto GmbH & Co. KG, Dresden 

tungen in diesem Zusammenhang anbieten. Zum 1. Januar 2019 übernahm die DIGImeto KG die Be-
schaffung von moderner, aber auch konventioneller und medienübergreifender Zählertechnik sowie 
die Beschaffung von Zählermontagen und Prüfleistungen für moderne Messtechnik. Darüber hinaus 
bietet die DIGImeto KG Versorgern, Netzbetreibern und Unternehmen der Wohnungswirtschaft leis-
tungsfähige Smart-Metering- und Submetering-Lösungen an.



Strategie und organisatorische Einbindung  

Zur Gründung der DIGImeto KG waren die Kommanditisten SachsenNetze HS.HD GmbH, Dresden 

hältnis der in den Netzgebieten vorhandenen Messlokationen (Elektrizität, Gas, Wasser und Fern-
wärme) beteiligt. In der Gesellschafterversammlung der DIGImeto KG am 4. Dezember 2018 wurde 
der Eintritt weiterer vier Kommanditisten mit sofortiger Wirkung genehmigt und vollzogen. In der 
Gesellschafterversammlung am 18. Mai 2020 erfolgte der Eintritt eines weiteren Kommanditisten 
und zum 1. Januar 2022 ist ein weiterer Kommanditist eingetreten. Außerdem wurden die Gesell-
schaftsanteile der SachsenNetze mit Ablauf des 30. Dezember 2020 an 

rt. Anhand der Messlokationen ergeben sich folgende Be-
teiligungsanteile: 

% 

SachsenNetze HS.HD GmbH 43,03 

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH 40,50 

Stadtwerke Elbtal GmbH 3,89 

Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH 3,78 

Meißener Stadtwerke GmbH 2,64 

Stadtwerke Zittau GmbH 2,62 

ewag kamenz Energie und Wasserversorgung AG 2,34 

Stadtwerke Meerane GmbH 1,20 

Die Übertragung der Grundzuständigkeiten für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrich-
tungen und intelligenten Messsystemen von den Kommanditisten auf die DIGImeto KG wurde der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) schriftlich angezeigt.

auch wettbewerblich am Markt tätig werden. 

Um ihre Ziele umzusetzen, konzentriert sich DIGImeto KG nachhaltig auf die Wahrnehmung der Auf-
gabe als grundzuständiger Messstellenbetreiber. Dies umfasst im Einklang mit den gesetzlichen 
Vorgaben insbesondere Einbau, Betrieb und Wartung der Messstellen und ihrer Messeinrichtungen 
und intelligenten Messsysteme einschließlich des technischen Betriebs dieser Messstellen, die Ge-
währleistung einer mess- und eichrechtskonformen Messung entnommener, verbrauchter und ein-
gespeister Energie einschließlich der Messwertaufbereitung und form- und fristgerechten Daten-
übertragung, die Tätigkeit als Smart-Meter-Gateway-Administrator (GWA) nach Maßgabe des 
MsbG sowie die Erfüllung aller Anforderungen, die sich aus dem MsbG sowie den hierzu erlassenen 
Rechtsverordnungen ergeben. 



Rahmenbedingungen 

Wirtschaftliches Umfeld 

Der operative Messstellenbetrieb bei DIGImeto KG begann mit dem Rollout von modernen Messein-
richtungen im 2. Quartal 2019. Die DIGImeto KG hat zum 30. Juni 2020 ihre Pflicht nach MsbG erfüllt 
und 10 % der Messstellen im Grundzuständigkeitsgebiet mit modernen Messeinrichtungen ausge-
stattet.   

Das BSI hat am 20. Mai 2022 die Marktreifeerklärung zum Rollout von intelligenten Messsystemen 
mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen. Um den bisherigen Rollout absichern zu kön-
nen, wurde eine Übergangsregelung (§ 19 Abs. 6 MsbG) erlassen. Damit konnte der Weiterbetrieb und 
Einbau intelligenter Messsysteme durch die Messstellenbetreiber fortgeführt werden. Eine Einbau-
pflicht bestand jedoch nicht mehr. DIGImeto KG orientierte sich bei den verbauten Mengen intelligen-
ter Messsysteme in diesem Zeitraum weiter am vorgezeichneten Rolloutpfad im Messstellenbe-
triebsgesetz. 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW) am 
27. Mai 2023 sowie auf Basis der erneuten Novellierung des Messstellenbetriebsgesetzes, zuletzt 
geändert am 22. Dezember 2023, erfolgte die lange von der Branche geforderte rechtssichere Fort-
setzung des Rollouts von intelligenten Messsystemen. Für Verbraucher bis 100.000 kWh/a und An-
lagen bis 100 kW können die Messstellenbetreiber den Rollout auf freiwilliger Basis sofort beginnen 
oder fortsetzen. Zur Pflicht wird der Rollout für grundzuständige Messstellenbetreiber spätestens ab 
1. Januar 2025. 

Die DIGImeto KG hat seit Start des produktiven Rollouts intelligenter Messsysteme im September 
2020 bis Ende 2024 30.575 intelligente Messsysteme installiert. Von der in der ursprünglich gelten-
den Marktreifeerklärung vom 7. Februar 2020 definierten Pflichtquote wurden seit Beginn des ope-
rativen Rollouts rund 12,03 % im Grundzuständigkeitsgebiet plangemäß erreicht.  

Im Oktober 2024 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) einen weite-
ren Referentenentwurf mit Änderungen am Messstellenbetriebsgesetz veröffentlicht. Die vorgeleg-
ten Änderungen konzentrieren sich auf einen stärkeren Systemnutzen des Smart-Meter-Rollouts 
und einer Weiterentwicklung zum Smart-Grid-Rollout. Die verpflichtenden Standardleistungen ge-
mäß § 34 MsbG werden um den Einbau und den Betrieb von Steuereinrichtungen ergänzt. Ebenso 
sieht der Entwurf eine Anpassung der Fallgruppen der Pflichteinbaufälle, die Neugestaltung des 
Rollout-Plans, Einführung neuer Positionen (u.a. Entgelte für Steuereinrichtungen und kundenge-
triebenen Rollout) sowie die Erhöhung der Preisobergrenzen für Standard- und Zusatzleistungen 
vor, um die Bedürfnisse der Systemsicherheit weiter in den Fokus zu stellen und die Wirtschaftlich-
keit des Rollouts zu verbessern.  



ergiewirtschaftsrechts und zur Vermeidung von 
Dieses beinhaltet auch eine erneute No-

vellierung des MsbG. Die vorgelegten Änderungen konzentrieren sich auf einen stärkeren System-
nutzen des Smart-Meter-Rollouts und eine Weiterentwicklung zum Smart-Grid-Rollout. Die ver-
pflichtenden Standardleistungen gemäß § 34 MsbG werden um den Einbau und den Betrieb von 
Steuereinrichtungen ergänzt. Weiterhin sieht das Gesetz Änderungen am Rolloutplan vor, eine Er-
höhung der Messentgelte und die Einführung neuer Positionen (u.a. Entgelte für Steuereinrichtun-
gen und kundengetriebenen Rollout). Die Rolle des Auffang-Messstellenbetreibers wird weiter ge-
stärkt. DIGImeto hat der Bundesnetzagentur die Wahrnehmung der Rolle für Sachsen angezeigt. 

Die Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben ist zum Berichtszeitpunkt bereits in Arbeit. Der 
Schwerpunkt liegt dabei zunächst auf der Anpassung der Preisblätter zum frühestmöglichen Zeit-
punkt und der Vorbereitung der Anpassung der Abrechnungsprozesse zu den neuen Messentgelten. 

Der Ausbau des 450-Mhz-Netzes, der Reifegrad der IT-Systeme bzw. Automatisierungsgrad der Pro-
zesse und die dafür benötigten Ressourcen sind unverändert kritische Erfolgsfaktoren für die Wei-
terentwicklung der massentauglichen Geschäftsprozesse im intelligenten Messstellenbetrieb. 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der DIGImeto KG ist über den Erwerb der erforderlichen Soft-
ware und den Abschluss von Leistungsscheinen zu den Kommanditisten bzw. deren verbundenen 
Unternehmen sichergestellt.  



Geschäftsverlauf 

Die Geschäftstätigkeit der DIGImeto KG bestand im Jahr 2024 im Wesentlichen aus dem Rollout 
moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme sowie dem Verkauf konventioneller 
Messtechnik.  

Abseits der gesetzlichen Vorgaben bestanden die Herausforderungen für DIGImeto KG insbeson-
dere darin, den Rollout von intelligenten Messsystem mit einer 1:n-Beziehung am Smart-Meter-
Gateway erfolgreich umzusetzen sowie die Abbruchquote bei der Errichtung aufgrund von fehlen-
dem Funkempfang zu verringern. Maßnahmen zur Optimierung der Rollout-Planung sowie der An-
passungen in der Marktkommunikation zum 01.04.2024 führten zu kurzen Rollout-Unterbrechun-
gen im April und Oktober 2024. 

Investitionen 

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 
TEUR 615 (i. Vj. TEUR 152) durchgeführt. Diese betrafen vor allem die Bereitstellung von IT-Prozes-
sen und Systemen zur Einbindung intelligenter Messysteme für das Medium Strom. Weiterhin wur-
den Ausgaben zur Härtung der eingesetzten IT-Systeme im Kontext der Informationssicherheit ge-
tätigt. 
Die Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 13.889 (i. Vj. TEUR 6.798) betreffen 
überwiegend den Einbau moderner Messeinrichtungen sowie Gateways.  

Personal 

Im Geschäftsjahr 2024 wurde kein Personal beschäftigt. Technische und kaufmännische Dienstleis-
tungen werden durch verbundene und beteiligte Unternehmen erbracht. 



Wirtschaftliche Lage 

Die folgenden Leistungsindikatoren geben einen Überblick über den Verlauf des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres, wobei das Jahresergebnis den für die interne Steuerung verwendeten bedeutsamsten 
Leistungsindikator darstellt.  

Ertragslage 

Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 14.201 (i. Vj. TEUR 11.627) umfassen im Wesentlichen Erlöse 
aus dem intelligenten Messstellenbetrieb, aus dem Verkauf von Messtechnik, aus der Weiterver-
rechnung von Prüfleistungen für Wasser- und Wärmezähler an DREWAG sowie aus der Erbringung 
von Messdienstleistungen (inkl. Submetering) an Dritte, beteiligte und verbundene Unternehmen. 

Der Materialaufwand umfasst Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 
TEUR 5.112 (i. Vj. TEUR 4.508). Diese betreffen im Wesentlichen konventionelle Messtechnik. Die 
bezogenen Leistungen in Höhe von TEUR 4.664 (i. Vj. TEUR 4.107) enthalten hauptsächlich Aufwen-
dungen für die technische Betriebsführung.  

Die Abschreibungen betragen TEUR 3.767 (i. Vj. TEUR 2.888) und betreffen im Wesentlichen mo-
derne Messeinrichtungen und Softwarelizenzen. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.906 (i. Vj. TEUR 701) enthalten seit 
diesem Geschäftsjahr aufgrund des neuen konzernweiten Kontenplans hauptsächlich Aufwendun-
gen für kaufmännische Betriebsführung und allgemeine IT-Kosten sowie entsprechend Vorjahre 
Kosten für Miete, Wartung von Software, Buchverluste aus Anlagenabgängen, Jahresabschlusskos-
ten und Rechts- und Beratungskosten. 

Das Jahresergebnis beträgt TEUR -2.256 (i. Vj. TEUR -765) und liegt damit unter dem geplanten Er-
gebnis von TEUR -1.952. Das gegenüber dem Plan schlechtere Ergebnis resultiert im Wesentlichen 
aus höherem sonstigem Aufwand für intelligenten Messstellenbetrieb und höheren Kleinmaterial-
kosten. Gegenläufig dazu bedingen zeitlich verzögerte Investitionen durch verzögertes Rollout intel-
ligenter Messsysteme geringere Abschreibungen als geplant. 

Vermögenslage 

Die DIGImeto KG weist zum 31. Dezember 2024 eine Bilanzsumme von TEUR 41.951 (i. Vj. 
TEUR 32.685) aus.  

Im Anlagevermögen i. H. v. TEUR 35.300 (i. Vj. TEUR 24.979) steht einem Investitionsvolumen von 
TEUR 14.503 (i. Vj. TEUR 6.950) eine Abschreibungssumme von TEUR 3.767 (i. Vj. TEUR 2.888) ge-
genüber. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen beträgt 84 % (i. Vj. 76 %).  



Das Umlaufvermögen zum 31. Dezember 2024 beträgt TEUR 6.637 (i. Vj. TEUR 7.705). Veränderun-
gen innerhalb des Umlaufvermögens betreffen im Wesentlichen die Abnahme der Vorräte auf 
TEUR 4.192 (i. Vj. TEUR 5.670) durch einen geringeren Lagerbestand an Messtechnik, sowie den Be-
stand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen, der im Vergleich zum Vorjahr auf 
TEUR 2.445 (i. Vj. TEUR 2.035) gestiegen ist.  

Das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages beträgt TEUR 14.131 
(i. Vj. TEUR 16.388); die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 33,7 % (i. Vj. 50,1 %). Die Absenkung der 
Eigenkapitalquote resultiert vorrangig aus einer Erhöhung der Verbindlichkeiten.  

Die Zunahme der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2024 auf TEUR 27.013 (i. Vj. TEUR 16.031) 
beruht im Wesentlichen auf der Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-
men i. H. v. TEUR 26.717 (i Vj. TEUR 16.011). Diese betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten ge-
genüber der SachsenEnergie, insbesondere die Aufnahme von Fremdkapital in Form von Gesell-
schafterdarlehen i. H. v. TEUR 26.500 (i. Vj. TEUR 15.000) und die Abnahme von kurzfristiger 
Inanspruchnahme des Cash-Poolings i. H. v. TEUR 460 (i. Vj. TEUR 2.240), sowie die Zunahme von 
saldierten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H.v. TEUR 2.732 (i. Vj. TEUR 1.681). Die 
mit den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen saldierten Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen gegenüber anderen verbundenen Unternehmen i. H. v. TEUR 2.036 (i. Vj. TEUR 228) 
sind darüber hinaus gestiegen. 

Die Rückstellungen i. H. v. TEUR 779 (i. Vj. TEUR 238) betreffen hauptsächlich ausstehende Rech-
nungen sowie Jahresabschlusskosten. Die kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten haben 
am Gesamtkapital einen Anteil von 7% (i. Vj. 4 %). 

Finanzlage 

Die Liquidität der DIGImeto KG war im Geschäftsjahr 2024 jederzeit gesichert. 

Finanzlage 2024 2023 

 TEUR TEUR 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 5.322 1.421 

Cashflow aus Investitionstätigkeit -14.498 -6.950 

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 10.956 6.891 

Der Finanzmittelfonds einschließlich des Cash-Poolings mit der SachsenEnergie AG, Dresden, be-
trug am 31. Dezember 2024 TEUR -460 (i. Vj. TEUR -2.240).  

Die Geschäftsführung schätzt die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft als stabil ein.



Prognosebericht

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung 

Die voraussichtliche Ergebnisentwicklung der DIGImeto KG hängt wesentlich vom Verlauf des 
Rollouts mME und iMSys ab.  

Das Jahresergebnis des Jahres 2025 wird mit voraussichtlich TEUR -1.785 gegenüber TEUR -2.256 
aus dem Jahr 2024 um TEUR 471 höher ausfallen, was im Wesentlichen auf höheren Rolloutstand 
zurückzuführen ist. Die dadurch erhöhten Umsatzerlöse übertreffen die Mehraufwendungen für 
Material, Abschreibungen und Zinsen. 

Das negative Ergebnis wird durch die hohen laufenden Kosten für Softwarelizenzen, deren Betrieb 
und die technische Betriebsführung bei gleichzeitig noch relativ geringer Anzahl verbauter mME und 
iMSys verursacht. Skaleneffekte führen mit fortschreitendem Rollout tendenziell zu einer Verbesse-
rung des Ergebnisses. Der hohe Finanzmittelbedarf für die Investitionen und die verhältnismäßig 
noch geringen Zahlungsmittelrückflüsse aus dem Rollout führen zu kontinuierlich steigenden Zins-
aufwendungen. 

Voraussichtliche Umsatzentwicklung 

Entsprechend der Absatzplanung erwartet DIGImeto KG für 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 
TEUR 15.526. Diese werden durch die aus dem Gesetz resultierende, zeitanteilige Anpassung der 
Preisobergrenze beeinflusst. Daher werden die erwarteten Erlöse zwischen TEUR 15.526 und 
TEUR 14.716 liegen und das Ergebnis korrespondierend beeinflussen. 

Geplante Investitionen 

Der Investitionsplan der DIGImeto KG beinhaltet für die Beschaffung von modernen Messeinrich-
tungen, Gateways und Softwarelizenzen ein Gesamtvolumen von TEUR 14.658 für das Jahr 2025.  



Chancen- und Risikobericht  

Risikobericht

Organisation des Risikomanagements 

Die DIGImeto KG verfügt über ein Risikomanagementsystem, um den Unternehmenserfolg gegen 
finanzielle Risiken abzusichern. Sie ist im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags in das Risikomana-
gementsystem des SachsenEnergie-Konzerns eingebunden. Hierbei werden Risiken zum Entste-
hungszeitpunkt erfasst, deren Ursachen und Zusammenhänge analysiert sowie die weitere Ent-
wicklung bewertet. 

Im Rahmen der Risiko- und Chancenbestandsaufnahme wurden folgende Risiken identifiziert und 
im Folgenden ihrer Bedeutung für das Unternehmen nach dargestellt: 

Preis- und Marktrisiken 

Die DIGImeto KG ist auf dem Markt für intelligenten Messstellenbetrieb geschäftlich tätig. Sie ist da-
mit dem Risiko sich verändernder Marktbedingungen bzw. Marktschwankungen ausgesetzt. Dies 
kann sich darin zeigen, dass neue Marktteilnehmer den Wettbewerb verschärfen, dass durch Lie-
ferengpässe die Messtechnik nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht und dass aufgrund 
von Montageengpässen die Umrüstung nicht im erforderlichen Maße stattfinden kann. Insbeson-
dere die Verschärfung der Lieferengpässe spielt hierbei eine Rolle. Bevorratung und frühzeitiger Ab-
ruf geplanter Mengen werden als Maßnahmen ergriffen, um den Rollout weiter voranzutreiben. 
Messstellenbetreiber können als grundzuständige Messstellenbetreiber auch als wettbewerbliche 
Messstellenbetreiber außerhalb ihres Grundzuständigkeitsgebiets agieren. Wettbewerber wie z. B. 
große Submeter-Dienstleister drängen auf den Markt der Messstellenbetreiber. Des Weiteren wur-
den die Wechselprozesse im Messwesen z. B. für den Wechsel eines Messstellenbetreibers am 
Energiemarkt etabliert. Dies führt zu mehr Wettbewerb. 

Die Geschäftsfelder der DIGImeto KG erstrecken sich auf wettbewerbliche Leistungen und Stan-
dardleistungen. Für Standardleistungen gibt das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) eine Preisober-
grenze vor. Das Risiko besteht darin, dass die festgelegte Preisobergrenze als nicht auskömmlich 
eingeschätzt wird. Die Novellierung des MsbG sieht vor, dass die Kosten für den Messstellenbetrieb 
anteilig vom Anschlussnutzer und auch vom Netzbetreiber getragen werden. Dies kann zu einer 
verstärkenden Kundennachfrage aufgrund niedrigerer Preise für den Anschlussnutzer führen. Dar-
aus kann ein erhöhter Mehraufwand z.B. bei Disposition und Montageaufwand entstehen. Ebenso 
kann die neu wahrgenommene Rolle als Auffangmessstellenbetreiber in Sachsen zu einem Mehr-
aufwand bei Material- und Montagekosten führen.



Politische, rechtliche und regulatorische Risiken 

Das Geschäft in der Branche der Energiewirtschaft wird auch künftig durch die politischen Rahmen-
bedingungen (z. B. das MsbG und mögliche zukünftige Überarbeitungen) sowie deren Umsetzung 
und Interpretation der Vorgaben durch Behörden mitbestimmt. Mit den politischen und regulatori-
schen Vorgaben werden die Rentabilität und Risikobehaftung der Geschäftsaktivitäten und damit 
die Ergebnisse der DIGImeto KG beeinflusst. Mit der MsbG-Novellierung im Jahr 2025 entstehen er-
höhte Anforderungen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit (insb. viertelstündlicher Versand) sowie 
des Rollouts auf Kundenwunsch. Diese Anforderungen erzeugen erhöhte prozessuale Anforderun-
gen und möglicherweise Mehraufwendungen für Material und Prozesskosten. 

Um rechtliche Risiken hinsichtlich des Datenschutzes gemäß DSGVO zu minimieren, hat DIGImeto 
KG einen Datenschutzbeauftragten beauftragt. Des Weiteren hat DIGImeto KG ein Informationssi-
cherheitsmanagement, welches jährlich im Rahmen einer Re-Zertifizierung geprüft wird. 

Beim Rollout intelligenter Messsysteme besteht das Risiko darin, dass die DIGImeto KG ihre Rolle 
als grundzuständiger Messstellenbetreiber verlieren könnte. Um dem Risiko der Nichterfüllung ge-
setzlicher Rollout-Verpflichtungen entgegenzuwirken, wurden entsprechende Maßnahmen veran-
lasst. Neben der Reallokation von internen Ressourcen sowie Bindung externer Nachauftragnehmer 
wird das EIMS-Projekt (Einbindung intelligenter Messsysteme zur Umsetzung der noch ausstehen-
den IT-Prozesse) verfolgt. Weiterhin wurde das Programm GADE eingeführt (Gesetzliche Anpassung 
des Energiemarktes), um eine Bündelung und Priorisierung von IT-Ressourcen zu erreichen. Den-
noch stellt die Verfügbarkeit der notwendigen IT-Ressourcen durch Konkurrenz mit vielfältigen an-
deren Anforderungen im SachsenEnergie-Konzern ein stetiges Risiko dar. Die Rolloutplanung zielt 
auf das Erreichen der gesetzlichen Pflichten ab. 

DIGImeto KG ist in die Regelwerke des TWD-Konzerns bezüglich der Einhaltung des Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) eingebunden. Bei Nichteinhaltung des LkSG ist mit Bußgeldern 
oder dem Ausschluss von öffentlichen Vergabeverfahren zu rechnen. 

Technische Risiken 

Technische Risiken können durch technisches Versagen der modernen Messeinrichtungen und in-
telligenten Messsysteme bestehen, durch Fehler bei der Zuordnung von Zählerkonstanten (z. B. 
Wandler), durch erhöhte Entstörmaßnahmen bei intelligenten Messsystemen oder durch IT-Sys-
temstörungen sowie verzögerter Funktionsbereitstellung (Umpriorisierung von IT-Ressourcen). Da-
mit kann auch ein höherer finanzieller Aufwand einhergehen.  

Kreditrisiken 

Kreditrisiken bestehen, insbesondere vor dem Hintergrund der Energiepreiskrise, die zu einem an-
dauernd erhöhten Niveau bei den Preisen für Strom und Gas geführt hat, hinsichtlich offener Forde-
rungen gegenüber Stromlieferanten und direkten Anschlussnutzern oder aufgrund von Insolvenzen 
von Lieferanten im Grundzuständigkeitsgebiet der DIGImeto KG. 



Um Forderungsausfälle zu minimieren, wurden Prozesse für den Mahnlauf, Ratenzahlungsverein-
barungen, Beitreibung und Ausbuchungen sowie Vorauskasseregelungen implementiert. 

Liquiditätsrisiken 

Die für das Geschäft erforderlichen liquiden Mittel werden dem Unternehmen entsprechend der 
Planung ausschließlich von seinen Gesellschaftern in ausreichendem Maße für die nächsten zwei 
Jahre zur Verfügung gestellt.  

Risiken aufgrund geopolitischer Veränderungen 

Neben dem aktuellen Russland-Ukraine-Krieg sowie dem Nahost-Konflikt können weitere lokale 
und globale Krisen, verursacht z. B. durch Epidemien, Anschläge, Kriege oder Naturkatastrophen, 
den Geschäftsablauf erheblich beeinflussen. Der gegenwärtig entstandene Handelskonflikt zwi-
schen den USA und verschiedenen Staaten, die Bestandteil der Lieferketten für das in der DIGImeto 
KG benötigte Material sind, führt zu Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Materialverfügbarkeit 
und Preisentwicklung. Allgemein wirken die geopolitischen Einflüsse volatilitätssteigernd auf die 
unternehmerischen Bedingungen und erreichbaren Ergebnisse in den kommenden Jahren.  

Chancenbericht 

Neben den oben beschriebenen Risiken können sich auch Chancen im Hinblick auf die Verbesserung 
der Erlössituation durch das Heben von Skaleneffekten oder die Erbringung von Zusatzdienstleis-
tungen neben dem intelligenten Messstellenbetrieb ergeben. Denkbar sind die Steuerung von Er-
zeugungsanlagen, Submetering, Smart-Meter-Gateway-Administration oder ein Mehrmedienan-
satz mit Einbindung von Trinkwasser, Fernwärme und Gas sowie der Geräteverkauf. 

der reinen Abrechnungssicht, hin zur Nut-
zung von Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich Netzsteuerung und Netzführung. Die grundzustän-
digen Messstellenbetreiber müssen zukünftig auch verpflichtende Zusatzdienstleistungen anbieten. 
Durch die beschleunigte Einführung von dynamischen Tarifen und die dadurch stärkere Zusammen-
arbeit mit den Lieferanten bezüglich neuer Kundenprodukte sind Mehrerlöse möglich. 

Angebotene Dienstleistungen der Messstellenbetreiber müssen schwarzfallfest sein. Die Anbindung 
ans 450 MHz-Netz oder an das eigene Glasfasernetz sind dafür notwendig. Mit der Einbindung in 
den SachsenEnergie-Konzern werden die Voraussetzungen für die Anbindung an diese Infrastruktur 
geschaffen. Es bieten sich Chancen für die Ausweitung des Produktportfolios, was zu Mehrerlösen 
führen kann. 



Gesamtaussage 

Die Risiken der künftigen Entwicklung schätzt die DIGImeto KG als anspruchsvoll ein. Diese beste-
hen insbesondere durch die Entwicklungen auf dem Markt für den intelligenten Messstellenbetrieb 
und die Unsicherheiten der zukünftigen politischen Rahmenbedingungen. Bestandsgefährdende Ri-
siken liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor und sind derzeit grundsätzlich für die Folge-
jahre auch nicht erkennbar.

Dresden, 25.04.2025 

Tim Adlung Frank Schubert 
DIGImeto Beteiligungsgesellschaft mbH  DIGImeto Beteiligungsgesellschaft mbH 
Geschäftsführer Geschäftsführer 
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Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.1. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Berufung des Ortswehrleiters der gemeinsamen Ortswehr Milstrich / Döbra 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 
Der Gemeinderat Oßling bestätigt das Ergebnis der Wahl zur Ortswehrleitung  
der gemeinsamen Ortswehren Milstrich / Döbra vom 21.11.2025.  
Der Bürgermeister beruft zum 15.12.2025 für die Dauer von 5 Jahren 
 
Kamerad Ralf Köhler zum Ortswehrleiter der gemeinsamen Ortswehren  
Milstrich / Döbra. 
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Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.2. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Berufung des stellv. Ortswehrleiters der gemeinsamen Ortswehr Milstrich / Döbra 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 
Der Gemeinderat Oßling bestätigt das Ergebnis der Wahl zur Ortswehrleitung  
der gemeinsamen Ortswehren Milstrich / Döbra vom 21.11.2025. Der  
Bürgermeister beruft zum 15.12.2025 für die Dauer von 5 Jahren 
 
Kamerad David Haufe zum stellvertretenden Ortswehrleiter der gemeinsamen  
Ortswehren Milstrich / Döbra. 
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Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.3. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Vergabe Erstellung einer Liegenschaftskonzeption für die Kinderbetreuung in der Gemeinde 

Oßling 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 
Der Gemeinderat Oßling beauftragt das Planungsbüro Schubert, Rumpeltstr. 1, 
01454 Radeberg mit der Erstellung einer Liegenschaftskonzeption für die  
Kinderbetreuung in der Gemeinde Oßling entsprechend dem Angebot vom  
29.10.2025. 
Die Angebotssumme beträgt brutto 15.649,99 €. 
Es wird auf die Anlage zur Beschlussvorlage verwiesen. 
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Siehe Rückseite! 



 
Begründung: 
 
Das zu erstellende Konzept soll dazu dienen, eine zukunftsfähige,  
wirtschaftlich tragfähige und sozial ausgewogene Betreuungsinfrastruktur  
sicherzustellen. 
Im Rahmen der Studie sollen 3 Varianten untersucht werden: Analyse der  
Sanierung des besehenden KiTa- Gebäudes in Oßling, Analyse Integration der  
Kindertagesstätte im Schulgebäude und Analyse eines Neubaus. Diese  
Untersuchungen sollen in einem Variantenvergleich zusammengefasst und  
daraus eine Gesamtkonzeption erarbeitet werden. 
Im Haushaltsplan für das Jahr 2026 sind für dieses Projekt 15,6 T€ Ausgaben 
in der Haushaltsstelle 365101.096000 (Kindertagesstätte/ Anlagen im Bau)  
eingestellt. Für die Erstellung der Konzeption wurden durch das LRA Bautzen 
mit Bescheid vom 18.11.2025 Fördermittel in Höhe von 10.920 € (70 % der  
Gesamtkosten) bewilligt. 
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Nummer:  115/15/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.4.1. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Beauftragung Planungsleistung für "Neubau der Bushaltestellen in Oßling" 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beauftragt nachfolgendes Planungsbüro mit den  

Planungsleistungen für das Bauvorhaben "Neubau der Bushaltestellen in  

Oßling" 

 

CommunalConcept-Ingenieurbüro Peter Linke 

Markt 13 

01936 Königsbrück 

 

mit einer Gesamtsumme von 12.742,40 Euro entsprechend der Anlage zur  

Beschlussvorlage. 

 

Die Planungsleistungen umfassen die Leistungsphasen 1 - 9 (Planung und  

Vergabe) einschließlich der örtlichen Bauleitung sowie Nebenkosten. 

 

Der Bürgermeister wird beauftragt, einen entsprechenden Ingenieurvertrag  

abzuschließen. 
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Siehe Rückseite! 



 

 

 
 

Begründung: 

 

Entsprechend der Prioritätenliste der Gemeinde Oßling für den Ausbau  

barrierefreier Haltestellen im Gemeindegebiet sollen im Jahr 2026 die  

Haltestellen in Oßling barrierefrei ausgebaut werden. 

 

Die Planungsleistungen für das Bauvorhaben "Neubau der Bushaltestellen in  

Oßling" waren ursprünglich im Gesamtprojekt "Neugestaltung Dorfplatz  

Oßling" enthalten. Für dieses Projekt hat der Technische Ausschuss des  

Gemeinderates Oßling in seiner Sitzung am 09.07.2025 die Planungsleistungen 

 für die Leistungsphasen 1 - 4 an das Ingenieurbüro Peter Linke aus  

Königsbrück vergeben. 

 

Aufgrund der Voraussetzungen für den Fördermittelantrag muss das  

Leistungsbild der Planungsleistungen für das Bauvorhaben "Neubau der  

Bushaltestellen in Oßling" einzeln dargestellt werden. Somit wurde ein  

separater Ingenieurvertrag für dieses Bauvorhaben beim Ingenieurbüro Peter  

Linke angefordert. 

 

Das Planungsbüro ist der Gemeinde hinreichend bekannt und hat bereits  

erfolgreich Bauvorhaben im Gemeindegebiet geplant und umgesetzt. Das Büro  

ist fachlich sehr kompetent, zuverlässig und in der Region mit  

vergleichbaren Aufträgen vertreten. 

 
 





Gemeinderat Oßling  Index: 2663 

 

Nummer:  116/15/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.4.2. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Genehmigung Entwurfsplanung "Neubau der Bushaltestellen in Oßling" 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 
Der Gemeinderat Oßling genehmigt die Entwurfsplanung "Neubau der  
Bushaltestellen in Oßling". 
 
Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 92.570,31 Euro. 
 
Hiervon werden durch den Verkehrsverbund Oberelbe 90 % gefördert. Die  
Eigenmittel der Gemeinde belaufen sich somit auf ca. 9.300,00 Euro. Die  
entsprechenden Mittel sind im Haushaltsplan 2026 eingestellt. 
 
Die Baumaßnahme soll im Jahr 2026 umgesetzt werden. 
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Siehe Rückseite! 

 



 
 
Begründung: 
 
Das Personenbeförderungsgesetz verpflichtet seit dem 01.01.2022 alle  
Kommunen, die Haltestellen in Ihrer Zuständigkeit barrierefrei auszubauen.  
Hierzu hat der Gemeinderat Oßling in seiner Sitzung am 17.09.2025 eine  
Prioritätenliste erstellt. Nach dem barrierefreien Ausbau der Haltestellen  
im OT Lieske (Ausführung im Jahr 2026) steht auf Platz 2 der  
Prioritätenliste der Ausbau der Haltestellen im OT Oßling. 
 
Hierzu wurde das CommunalConcept-Ingenieurbüro Peter Linke, Markt 13 in  
01936 Königsbrück im Zuge der Planung für die Gestaltung der Ortsmitte  
Oßling mit der Entwurfsplanung für den barrierefreien Ausbau der  
Haltestellen in Oßling beauftragt. 
 
Die voraussichtlichen Baukosten für beide Haltestellen betragen 79.827,93  
Euro brutto. Die voraussichtlichen Planungsleistungen einschließlich der  
örtlichen Bauleitung sind mit 12.742,40 Euro brutto angesetzt. 
 
Durch den Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) erfolgt eine 90% Förderung (ca.  
83.300,00 Euro). Der Eigenanteil für die Gemeinde Oßling beträgt somit ca.  
9.300,00 Euro. 
 
Die Kosten sind im Haushaltsplan für das Jahr 2026 eingestellt. 
 
Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll im 1. Quartal 2026 erfolgen. Der  
Baubeginn ist für das 2./3. Quartal 2026 geplant. Die Maßnahme soll im 4.  
Quartal 2026 fertig gestellt sein. 
 

 



























Gemeinderat Oßling  Index: 2664 

 

Nummer:  117/15/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.5. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für Hydranten im OT Weißig 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling genehmigt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von  

6.778,61 Euro für die Neuerrichtung eines Unterflurhydranten an der  

Dorfstraße neben der Schloßzufahrt und die Auswechslung des defekten  

Oberflurhydranten beim Grundstück Dorfstraße 22 im OT Weißig.  
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Siehe Rückseite! 

 



 

Begründung: 

 

Im Jahr 2020 plante die ewag kamenz die Erneuerung der Trinkwasserleitung  

bei den Straßen Sandweg, Neuer Weg und Dorfstraße 7 a bis 15 im OT Weißig. 

 

Im Zuge dieser Baumaßnahme wurde die Errichtung eines Unterflurhydranten an 

der Dorfstraße neben der Schloßzufahrt beauftragt, um die  

Löschwasserversorgung u.a. des kommunalen Grundstückes Schloßstraße 1  

(jetzt Kita, Vereinsräume und bestehende Mietwohnung) zu gewährleisten. 

Weiterhin wurde die Auswechslung des defekten Oberflurhydranten beim  

Grundstück Dorfstraße 22 in Auftrag gegeben. 

Es sollten bei diesem Bauvorhaben Synergien bei der Kostengestaltung  

genutzt werden (z.B. für die Gemeinde Oßling keine Kosten für Baustellen-  

und Verkehrseinrichtungen). 

 

Die Bauausführung war für das Jahr 2021 geplant. Tatsächlich wurde das  

Projekt erst im Jahr 2025 umgesetzt. 

 

In Rücksprache mit dem damaligen Planungsbüro wurde ab dem Jahr 2021 ein  

Haushaltsansatz von 9.700,00 Euro eingestellt. Die Abrechnung der ewag  

kamenz für die zwei Hydranten beläuft sich auf 16.478,61 Euro. Somit  

besteht eine überplanmäßige Ausgabe von 6.778,61 Euro. 

 

Die Finanzierung dieser überplanmäßigen Ausgabe erfolgt in Höhe von 6.800 € 
aus dem nicht in Anspruch genommenen Planansatz ‚FFW- Garage Weißig': 
 

Investitionsnummer 1260092502 

Planansatz Auszahlung: 126009.096000 (FFW, Anlagen im Bau)      250.000 € 
 

Die Investitionsmaßnahme ‚FFW- Garage Weißig' wird 2025 nicht realisiert.  
Im Haushaltsplan 2026 erfolgt eine Neuveranschlagung des Planansatzes für  

dieses Projekt. 

 
 





Gemeinderat Oßling  Index: 2665 

 

Nummer:  118/15/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.6. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Verwendung der finanziellen Mittel für das Jahr 2026 aus dem Programm "Förderung der 

Umsetzung der Zweisprachigkeit und der aktiven Pflege der sorbischen Sprache " 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

 

Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt und im neuen Jahr beraten, da noch  

einige Randbedingungen zu klären sind.  
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Gemeinderat Oßling  Index: 2666 

 

Nummer:  119/15/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.7. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Vergabe Erstellung Städtebauliches Entwicklungskonzept (SEKO) 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 
Der Gemeinderat Oßling beschließt die Erstellung eines Städtebaulichen  
Entwicklungskonzeptes im Jahr 2026. Dabei sollen die Ergebnisse des 2025  
beschlossenen Integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes für die Gemeinde  
Oßling einbezogen werden. Ziel ist die Aufnahme in die Städtebauförderung. 
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Siehe Rückseite! 

 



 
 
Begründung: 
 
Im Ortsteil Oßling befinden sich komprimiert in einem gut abgrenzbaren  
Gebiet mehrere kommunale Gebäude mit einem erheblichen Sanierungsstau (z.  
B. Kindertagesstätte, Turnhalle, kommunale Wohnblöcke). Ziel ist, für ein  
noch abzugrenzendes Gebiet aus dem Integrierten Entwicklungskonzept  
(Erarbeitung 2024/ 2025) ein städtebauliches Entwicklungskonzept (SEKO) als 
zentrales strategisches Planungsinstrument zu entwickeln. 
Dabei werden Ziele, Leitlinien und Maßnahmen für die Entwicklung dieses  
Teilgebietes festgelegt. 
Das SEKO ist zwingende Voraussetzung für die Beantragung der Aufnahme in  
das Programm der Städtebauförderung. Mit dem Konzept wird den Fördergebern  
aufgezeigt, dass die geplanten Maßnahmen Teil einer durchdachten  
Gesamtstrategie sind und nicht zufällig oder isoliert umgesetzt werden. 
Das SEKO hat einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren. 
Um im Programmjahr 2027 beginnen zu können, muss der im 2. Halbjahr 2026  
erfolgende Programmaufruf genutzt werden. Zu diesem Zeitpunkt müssen ein  
Gebietsbeschluss und ein fast fertiges, aussagekräftiges Konzept  
eingereicht werden. 
Die Erstellungskosten für das SEKO sind nur ein Jahr vor der  
Programmaufnahme förderfähig. Daher soll der Auftrag zeitnah im Januar 2026 
vergeben werden. 
Im Haushaltsplan 2026 sind Ausgaben in Höhe von 24.600 € im Produktkonto  
111305.443104 (Liegenschaftsverwaltung/ Sachverständigenkosten)  
eingestellt. 
 

 



Gemeinderat Oßling  Index: 2667 

 

Nummer:  120/15/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.8. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Stellungnahme zum Vorentwurf zum Bebauungsplan "Am Steinbruch" 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling gibt zum vorliegenden Vorentwurf des Bebauungsplans  

"Am Steinbruch" der Stadt Kamenz im Rahmen der Beteiligung der Träger  

öffentlicher Belange nachfolgende Stellungnahme ab: 

 

Durch die vorliegende Planung werden die Belange der Gemeinde Oßling nicht  

berührt. 
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Gemeinderat Oßling  Index: 2668 

 

Nummer:  121/15/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.9. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Stellungnahme zu dem Entwurf des Bebauungsplans "Einzelhandelsstandort Auenstraße" 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling gibt zu dem Entwurf des Bebauungsplans  

"Einzelhandelsstandort Auenstraße" der Stadt Kamenz im Rahmen der  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nachfolgende Stellungnahme ab: 

 

Durch die vorliegende Planung werden die Belange der Gemeinde Oßling nicht  

berührt. 
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Gemeinderat Oßling  Index: 2669 

 

Nummer:  122/15/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.10. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Stellungnahme  zum Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau eines Einfamilienhauses und 

Umnutzung eines Nebengebäudes im Teilbereich zu Wohnraum auf den Flurstücken 44/10 und 44/9 der 

Gemarkung Oßling 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 
Der Gemeinderat Oßling gibt zum vorliegenden Antrag auf Baugenehmigung für  
den Neubau eines Einfamilienhauses und Umnutzung eines Nebengebäudes im  
Teilbereich zu Wohnraum auf den Flurstücken 44/10 und 44/9 der Gemarkung  
Oßling nachfolgende Stellungnahme ab: 
Das Bauvorhaben befindet sich lt. Klarstellungs- und Abrundungssatzung von  
1997 für den Ortsteil Oßling im Innenbereich und ist nach § 34 BauGB zu  
bewerten. Es entspricht den Festlegungen der Satzung. 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
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Gemeinderat Oßling  Index: 2670 

 

Nummer:  123/15/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.11. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Sitzungsplan des Gemeinderates für das Jahr 2026 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beschließt den Sitzungsplan 2026 des Gemeinderates  

Oßling entsprechend der Anlage zur Beschlussvorlage. 
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Gemeinderat Oßling  Index: 2671 

 

Nummer:  124/15/2025 X  Beschlussvorlage 
 

Abteilung:  Gemeinderat  

 

Beratungsfolge TOP Sitzungstermin 

 

Ausschuss 1:       .  .     

 

Ausschuss 2:       .  .     

 

Ortschaftsrat:      .  .     

 

Gemeinderat 

 
 X öffentlich  nicht öffentlich 7.12. 10.12.2025 

 

 

Betreff: Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO 

 
Beschlussvorlage X der Verwaltung  der  Fraktion 

 

  des Ausschusses  des Ausschussmitgliedes 

 

 
 

Der Gemeinderat Oßling beschließt, die vorerst unter Vorbehalt angenommenen 

Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO anzunehmen und für den jeweils  

bestimmten Zweck zu verwenden. 

 

Die Anlage zur Beschlussvorlage wir Ihnen als Tischvorlage nachgereicht. 
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